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1 Statistik Finanzen 

1.1 Web-Client – KJ1 Anlage C – Punkt 4.2 
In der KJ1 Anlage C kann man im Register >Sonstige Angaben< unter dem Punkt 4.2 „Nicht 
bilanzierungspflichtige Sachverhalte“ mittels Lupe an zwei Stellen einen Freitext erfassen. Im 
Swing-Client funktioniert dies auch ohne Probleme. 

 
Wenn man im Web-Client versucht, eine der Lupen anzuklicken,  

 
kommt es an diesen beiden Stellen zu einem RTE. 

 
Als Umgehungsmöglichkeit bietet sich an, diese beiden Einträge zu Beginn im swing-client 
vorzunehmen und zu speichern. Anschließend kann die Statistik im Web-Client ganz normal 
weiterbearbeitet werden. 

Aufgrund der Kürze der verbleibenden Zeit bis zur Abgabe der Statistik KJ1 Anlage C-E ist 
eine Softwareanpassung für dieses Jahr nicht mehr vorgesehen.  

Die Korrektur des Softwareverhaltens wird rechtzeitig vor der nächsten Jahresrechnung er-
folgen. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  
Service-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 
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2 BITMARCK ERP-Basisprodukt „Finanzen“ 

2.1 Freigabe des Release „ERP 24_2“/GKV-Jahresabschluss der 
Krankenversicherung 

Mit der Anwenderinformation 29/24 vom 05.04.2024 hatten wir darüber informiert, dass am 
05.04.2024 die Marktfreigabe für das Release „ERP 24_2“ für das BITMARCK ERP-Basis-
produkt „Finanzen“ erfolgt ist. 

Wir informierten ebenfalls darüber, dass die letzte Qualitätssicherungsstufe „Pilotanwen-
dung“ für den GKV-Jahresabschluss der Krankenversicherung des Geschäftsjahres 2023 
aus fachlichen Gründen noch nicht durchgeführt werden konnte. 

Die Qualitätssicherungsstufe „Pilotanwendung“ konnte nun erfolgreich abgeschlossen wer-
den, sodass wir hiermit die Marktfreigabe für den GKV-Jahresabschluss der Krankenversi-
cherung im BITMARCK ERP-Basisprodukt „Finanzen“ für den Abschluss des Geschäftsjah-
res 2023 für die ERP-Plattform P/5 erteilen. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  
Service-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 
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3 Versorgungsmanagement 

3.1 Arbeitsunfähigkeit bearbeiten: Maschinelle Prüfhilfen nach  
§ 212a Abs. 5 SGB VI, § 349 Abs. 5 SGB III, § 251 Abs. 5  
SGB V  

Aktuell werden von den Einzugsstellen immer mehr maschinelle Prüfhilfen von den Kranken-
kassen angefordert. Dabei kommt es immer wieder zu Verzögerungen bezüglich des Ver-
sendens der Daten an die anfordernde Prüfstelle. 

Ein möglicher Grund für die Verzögerungen ist, dass der Eingang des Anforderungssatzes 
für die Prüfhilfen durch die Prüfstelle vermutlich von der Krankenkasse nicht bemerkt wird.  

Aus dem Grund bitten wir Sie, bei der Einrichtung des Batches „Prüfhilfen Annahme“ darauf 
zu achten, dass unter „Benachrichtigungen“ ein oder mehrere Empfänger für Benachrichti-
gungen nach einem Batchlauf eingetragen wird/werden. Sobald dieser Batch läuft, werden 
nun die hier hinterlegten Personen per E-Mail über den Batchlauf informiert. 

Hierzu ein Beispiel: 

 
Ein weiterer möglicher Grund wäre, dass für den Bereich Entgeltersatzleistungen zwei Aktio-
nen notwendig sind. 
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Nach Eingang der Anforderung muss über den Button [Antwort erstellen] die Antwortdatei 
versandfertig erstellt werden: 

 
Nach Betätigung des Buttons [Antwort erstellen] ändert sich der Status des Anfragesatzes: 

 
Nachdem der Batch abgeschlossen ist, muss über den Button [Antwort senden] noch ein 
Versand der Daten erfolgen: 

 
Hinweis  
Soweit die notwendige Berechtigung besteht, ist nach dem Batchlauf zusätzlich der Button 
[Antwort speichern] aktiviert. An dieser Stelle hätten Sie die Möglichkeit die Daten vor dem 
Export zu sichten. 
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Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  
Service-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 
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